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Aufnahme der Änderrungsflächen der 1. 
Änderung (FNP Wind) in die 4. Änderung  des 

Flächennutzungsplanes 
Organisationseinheit: 
Bauamt 

Datum 

24.01.2023 
 

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine 

Ö / N 

Ortsbeirat Glienick (Vorberatung)  Ö 
Ortsbeirat Horstfelde (Vorberatung)  Ö 
Ortsbeirat Kallinchen (Vorberatung)  Ö 
Ortsbeirat Lindenbrück (Vorberatung)  Ö 
Ortsbeirat Nunsdorf (Vorberatung)  Ö 
Ortsbeirat Schöneiche (Vorberatung)  Ö 
Ortsbeirat Nächst Neuendorf (Vorberatung)  Ö 
Ortsbeirat Wünsdorf (Vorberatung)  Ö 
Ortsbeirat Schünow (Vorberatung)  Ö 
Ortsbeirat Zossen (Vorberatung)  Ö 
Ausschuss für Bau, Bauleitplanung und 
Wirtschaftsförderung der Stadt Zossen (Vorberatung) 08.02.2023 Ö 
Hauptausschuss der Stadt Zossen (Vorberatung) 21.02.2023 Ö 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen 
(Entscheidung) 01.03.2023 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt: 
  
die Aufnahme der Vorrangebiete Windenergienutzung (ehemals Eignungsgebiete 
für Windenergienutzung) in die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes.  
    
 
Mitwirkungsverbot gem. §22 BbgKVerf 
[X] besteht nicht  [  ] besteht für: 
   
 
Begründung 
Ab 01.02.2023 ist das Gesetz zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von 
Windenergieanlagen in Kraft. Dieses Gesetz hat zur Auswirkung, dass sich das 
Land Brandenburg bis Ende 2027 auferlegt hat, mindestens 1,8 % der 



Landesfläche als Vorranggebiet für Windenergiefläche auszuweisen. Bis 2032 
sollen weitere 0,4 % hinzukommen. Die Regionalen Planungsgemeinschaften 
sollen hierfür entsprechende Regionalpläne erarbeiten. Wichtig ist in diesem 
Zusammenhang, dass die bereits geplanten Eignungsgebiete der Kommunen nun 
als Vorranggebiete in die Regionalpläne einmünden sollen. Die 
Flächennutzungspläne „Wind“ verlieren zum 31.12.2027 ihre Gültigkeit. Somit 
erübrigt sich das Verfahren in Hinblick auf die Erstellung eines „FNP Wind“ für die 
Stadt Zossen. Sofern der Regionalplan Havelland Fläming bis Ende 2027 die 
entsprechenden prozentualen Werte als Vorranggebiete ausweist und 
rechtswirksam ist, ist eine Bebauung von Windenergieanlagen außerhalb der 
ausgewiesenen Fläche nicht zulässig. Sollte der Regionalplan aber nicht zustande 
kommen bzw. nicht rechtswirksam bis zum 31.12.2027 sein, ist eine Bebauung 
von Windenergieanlagen gemäß § 35 (1) BauGB zulässig. Um diesen Szenario 
zuvorzukommen, ist es zwingend notwendig, dass die Stadt Zossen die bereits in 
Diskussion stehenden Eignungsflächen als Vorranggebiet für Windkraft in der 
vierten Änderung des Flächennutzungsplanes ausweist und entsprechend 
beschließt. Die angestrebten Flächen erfüllen den geforderten prozentualen 
Anteil an Windenergie. Die 4. Änderung des Flächennutzungsplans muss bis zum 
01.02.2024 in Kraft getreten sein, da ansonsten die Errichtung von 
Windenergieanlagen nach §35 (3) S.3 BauGB möglich ist. (Überleitungsvorschrift 
des § 245e BauGB) 
 
Finanzielle Auswirkungen 
[X] Ja      [  ] Nein 
  
Gesamtkosten: Gesamtkosten für die komplette Erstellung 

FNP 4. Änderung bis zum Inkrafttreten ca. 
60.000 € 
Der Anteil für die Ausweisung der 
Vorranggebiete beträgt ca. 1/10. 

Deckung im Haushalt: [X] Ja [  ] Nein 
Finanzierung 
aus der Haushaltsstelle: 

51101.52110000  

  
 
Anlage/n 

1 Kurzdarstellung 
 

2 Konzentrationsflächen 
 

 



Was geschieht wenn der Flächenbeitragswert bis 2027 im Regionalplan...

Wind

�
Wind

Windenergieanlagen sind außerhalb von 
Vorranggebieten nach  § 35 Absatz 1
BauGB zulässig.

Das Windenergieanlagenabstandsgesetz 
findet keine Anwendung mehr (§ 249 
Absatz 7 Satz 2 BauGB).

Die Zulässigkeit von Windenergieanlagen 
richtet sich außerhalb von Windenergie-
gebieten nach § 35 Absatz 2 BauGB.

§ 26 BNatSchG findet keine Anwendung 
mehr (bei Flächenbeitragswert 2032).

fristgerecht erreicht wird?nicht erreicht wird?

Quelle: Präsentation zur 8. Sitzung der Regionalversammlung Havelland-Fläming 17. November 2022-Sachstandsbericht zum Thema Windenergienutzung - Folie 7



Thema: „Mehr Windkraft: Brandenburg stellt Regionalplanung um“, die Bürgermeisterin, KTUE 14.11.2022 
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